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Nr . 143. Bad Homburg v. d. H., Freitag , den 29. Dezember 1916.

Bad Homburg v. d. H ., 20 . 12 . 1916.

Bete . Sammlung v . Goldmünzen.
Die schwere Lage des Vaterlandes fordert dringend , daß die

Ablieferung von Goldmünzen energisch und zielbewußt iveiter geför¬
dert wird . Wenn sich auch in Folge der bisherigen Ablieferungen
die im Volke vorhandenen Bestände an gemünztem Gold stark ver¬
ringert haben , so müssen doch noch erhebliche Beträge von der Be¬
völkerung zurückbehalten werden.

Um auch die Reste der Goldmünzen zu erfassen, hat die Reichs-
bnnkanstalt ein neneS Werbemittel vorgeschlage» ; sie will Jedem bei
Einliefervng von Goldmünzen im Betrage von ivenigstens 200 M.
oder bei Vorlegung einer mit dem Amtsstempel versehenen Be¬
scheinigung einer öffentlichen Kasse (Post - , Statlons -, Gemeinde -,
Pfarr -, Schulkasse usiv .j über den Umtausch dieses Betrages von
Goldmünzen aus Wunsch ein Gcdenkblatt verabfolgen.

Dasselbe ivird aus Verlangen von Ortsbehörden , Geistlichen,
Lehrern unter Fortlassung des Namens des Ablieferers von Gold
ausgefertigt und der antragenden Stelle zur Vervollständigung und
Aushändigung übersandt , sodast die Geheimhaltung der Person des
Goldablieferers vollkommen gesichert ist. Die Herren Bürgermeister,
Geistlichen . Lehrer , Pfarrer , Verwalter von Kassen »i,v . ersuche ich,
das Angebot der Reichsbank im persönlichen Verkehr mit der Be¬
völkerung weitgehend zu verbreiten und mir Anträge aus Verleihung
der Urkunde nebst den erforderlichen Bescheinigungen einzusenden.

Der Königliche Landrat.
I . V . : v. B r ü n i n g.

Bad Homburg v. d. H ., 21 . 12 . 1916'
Betr. Bestellungen aus Kalk-Stickstoff.

Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung vom 4 . ds.
Mts . im Kreisbl . Nr . 138 gebe ich nachstehend die abgeänderten
Lieferungs -Bedingungen der Landiv . Zentr .-Darlehnskasse bekannt:

Der Preis des offerierten Kalkstickstoffes stellt sich nicht aus
1.47 M . pro Kilogramm Stickstoff, sondern 1.40 M . pro Kilopro¬
zent einschließlich Sack , frei jeder deutschen Vollbahn oder Klein¬
bahnstation . Bei Lieferungen in Trommeln , welche nur auf Wunsch
des Käufers oder Empfängers mangels entsprechender Sackoerpackung
geliefert werden dürfen , erhöht sich der Preis , worüber besondere
Vereinbarungen getroffen werden sollen.

Etwaige neue gesetzliche Auflagen , die den Preis , die Fracht,
die Rohstoffe - elektrische Kraft , oder das fertige Erzeugnis treffen,
gehen zu Lasten des Käufers.

Der Königliche Landrat.
I . V . : v. B r ü n i n g.

Wiesbaden , de» 12 . Dezember 1916.
An die Besteller von Saatkartoffeln!

Es ist unS gelungen , den uns gemeldeten Saatkartoffelbedarf
des Regierungsbezirks zur Frühjahrslieforung 1917 voraussichtlich
bis zu 80 - 90 °/e sicherzustellen . Die Höhe der Abzüge von der
bestellten Menge wird den einzelnen Bestellern mitgeteilt werden.

Trotz aller Bemühungen , möglichst niedrige Preise zu erzielen,
wird es uns nicht möglich sein, den Zentner Spätkartoffeln frei
Station des Empfängers (bei kleinen Sendungen frei Lagerhaus)
unter 9 bis 12- Mark uvd den Zentner Frühkartoffeln unter 14 bis
17 Mark zu liefern . Weiterhin teilen uns die Landwirtschafts -Kam¬
mern der lieiernden Provinzen ( in erster Linie Posen ) mit , daß sie
zwar bemüht sein würden , die bestellten Sorten nach Möglichkeit zu
lieferu , daß aber , da namentlich „ Industrie " in Posen nicht allge¬

mein augebaut würde , mit der Lieferung von ähnlichen Ersatzsorten
lWohltmann , Silesin ) gerechnet werden müßte.

Die Lieferung erfolgt zu denselben Bedingungen , unter denen
uns die Saatkartoffeln von den beteiligten Landwirtschafts -Kammern
geliefert werden . Es kann unserseits keinerlei Haftung für die
Ausführung des Auftrages und die Beschaffenheit der Ware über¬
nommen iverde» . Jede Gefahr jauch Frostgefahr ) geht ab Lade-
station zu Lasten des Käufers . Im allgemeinen gelten die Geschäsls-
bedingnngen für den Deutschen Kartoffelhandel (Berliner Verein¬
barungen des Deutschen Landwirtschaftsrates 1914 ). Sollten be¬
hördliche Maßnahmen (Ausfuhrverbote ) die Kartoffelversendung ver>
zögern oder unmöglich machen, so haben die Besteller keinerlei ent-
schädigungsansprüche . Durch die Bestellung bei der Kammer wer¬
de» nur Rechte und Pflichte » zwischen Käufer und Verkäufer be¬
gründet . Selbstverständlich wird die Landwirtschafts -Kammer in
jeder Weise bemüht sein, die Interessen der Besteller in weitgehend,
stein Maße und in jeder Hinsicht zu wahren.

Wir ersuchen die Besteller , uns umgehend , spätestens bis zum
25 . Dezember d. I . mitzuteilen , ob sie beabsichtigen, auf Grund der
vorstehenden Mitteilungen ihre Bestellung aufrecht zu erhalten . Die
Unterlassung dieser Mitteilung gilt als Zurückziehung aller früheren
Aufträge.

Um genaue Angaben zu berichtigen , Rückfragen über vorliegende,
zum Teil ungenaue Bestellungen zu vermeiden , bitten wir alle Be¬
steller bei der erneuten Zusage um nochmalige genaue Angabe:

1. der gewünschten Sorte,
2 . der benötigten Menge,
3 . der genauen Adresse und Bahnstation.

Der stellvertr . Vorsitzende
der Landwirtschasts -Kammer für den Reg .-Bezirk Wiesbaden,

v. H e i m b u r g.

Bad Homburg v. d. H ., den 27 . Dezember 1916.
Wird veröffentlicht - die Landwirtschaftskammer nimmt weitere

Bestellungen bis zmn 31 . d . Mts , an . Ich ersuche deshalb die
Gemeindebehörden , das Angebot i» geeigneter Weise bekannt zu
machen, weitere Bestellungen zu sammeln u. unverzüglich an die
Landw . Kammer in Wiesbaden abzugeben.

Der Königliche Landrat.
I . V : v o n B r ü n i n g

Berlin W . 57 , den 15 . Dezember 1916.
Rundschreiben

an die Herren Landrätc nnd die gleichgeordneten Behörden der
Bundesstaaten.

Die Bestrebungen , den Anban von Gemüse während der Dauer
des Krieges zu fördern, haben nach den bisherigen Erfahrungen

recht befriedigende Erfolge gezeitigt . Da es sich aber nicht absehen
läßt , wie lange der Krieg noch dauert , und da ferner auch nachdem
Friedensschluß die Pflanzenkost noch auf Jahre hinaus ein Haupt¬
nahrungsmittel bilden wird , ist es notivendig , mit aller Kraft dahin
zu wirken , daß die Erzeugung von Gemüse für die kommenden Zeiten
nicht nur in dem seitherigen Umfang erhalten , sondern noch be¬
deutend gesteigert ivird . Zu diesem Zweck machen wir auf folgendes
aufmerksam:

1. Alle geeigneten Grundstücke , die seither nocht nicht benutz/
worden sind, müssen, wenn die Eigentümer sich hierzu nicht freiwillig
entschließen, mit den Zwangsmitteln der Verordnung des Bundes¬
rats über die Sicherung der Ackerbestellung vom 31 . März 1915/4.
April 1916/27 . Juli 1916 (Reichsgesetzbl. 1915 S . 210 - 1916 S
236 und 834 » dem Gemüsebau ausnahmslos zugeführt werden.
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Dieser wird ermöglicht: > emüle. Genügend erstarkte Pflanzen

■cX) durch Anbau von Wi ‘ ® ' Sorte» können jetzt noch
von Kohlarten und Sa ' » '» entwr cy lI)etben, Soweit das
auf gut vorbereitetem -Soden angeps 1 vorhandenen

gangen s" ' d und rZreiinn sgn >u um  j 0 mehr Wert ge-

Ä r -iwrÄ
der Reichsilelte sür Obst und Gemüse,

v. Tillp .

Bad Homburg v. d. H., den 19’
Borstehendes Rundschreibenbvlnßeijj» »« jjj " Gartenbau .Be, -
Gleichzeitig ersuche ,ch d.e G-m« d b h d ' ^ erhöhten
Gärtner -Bereinigungen n. !- w. o,e « e»r

„,«fe ....» o &f« — ,e« • » »* » «*“ * " ' ®" ee*r °ebV°*'t

'^ ' Dieser -ranzenden * *«*»£ * » •* , ^WhrN °«.

lichen Û e" tI, ^er TV «»i?eraTfüf esranb«ui5 : Der Minister
*fcSSJ - undFors - des Innern.

Bad Homburg v. d, H, den 23. Dezember 191b.

Wird veröffentlicht. Königliche Landrat.
I . V. : von B ü n ing.

“ ' Polizeiverordnung
4. A)ie ^ »"ö. " ' -vtiiens der Anbau von Fruygemn,e . I Peklamevlakate sür öffentliche Schaustellungen jeder r UN

wordenen Landestelien vom 20 . ep r Umsang des

CÄfflÄ ä «i?J «
surt a. M ., verordnet was folgt ^ «^ .bare Plakate oder

sonstige AnMndigungsmittel, durch die vffentl'cĥ Schaustellurmen̂ ^

»°»°°um-sx ; * =s- f -* |S.« ä

E,L3Ä ä
haben. Der Gesamiflacheninhalt aller derartig ^
selben Gebäude anzubringenden Plakate dars 10 00U ^ir

überschreUen̂k.an ê̂ lakate an die össent.ichen Anschlagsäulen findet
diese Gröfienbeschränkungkeine Anwendung abgesehen von

Den Inhabern der Vergnugungsanstaltevi « « 00„
den bezeichneten Reklameplakaten, er h ^ ^.h^ tern üblichen
Theaterzetteln oder Programmen in der bei
Form und Gröste überlassen. -„,«„,-itkllunaenrum Gegen-

8 3. Ankündigungsmittel, die Llchtlplelvorg ü ö
ft-ud hub. u, dii-i-u »ich. »ui « » .Ipl. l. °l Lm « 5 .» ft ».
sTittel oder Zusatztittelj Hinweisen, die zensu p z . in Bild-
^ 8 » , Bor dm.
form oder aussälliger Schrlslsorm bursen - - i . unteriaat ist.
rungen hinwiesen deren Besuch Kindern zensurpo z G . ^ständigen

^ b Die Lichtspielunternehmer pnd verpflichtet, der^zU»^ ^^ ^
Ortspolizeibehörde das Programm der D ^ .? ^ j^ l, Ursprungs-
Stunden vor der Aufsührung anznzeige . H Zensur-
sirma, Datum der zensurpolizeilichen Genehmigung ö
nummer der einzelnen Filme anzugeben. werden, als die.

Es dürfe» keine anderen Filme vorgesuhrt

- " i e.
m>. rn.,p . -« .nd. r
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eine, Gärtner -Bereinigungen ». s. w.
Anbau von Gemüse kräftig zu fördern.

Bekanutmachmig. . ..»Eliten Ber-
Die Inhaber der bis zum 8. Dezember ^ ^ 2 m  Kriegs-

gütungsanerkenntnisse über 8«"aJ | 3jn8 b”n Monaten August bis
ieistnngsgtsetze« von, 13.  3 un‘ l ^ bet l9l5  Januar bis Juli 1916
Dezember 1914, Januar bis Dz gb itE  Wesbaden werden
gewährte Kriegsleistungen beiÖbel. Königlichen Regierungs-

?«Ä ‘'Ä - *«■A °*r SSM9 “',' #"

N»mr°l»«-vil-»uns ““b ^ j „ ^„„bvölen noch»->«»»->»

SS ' ÄÄ “ m» n «ui bi. R. ich-h°uu.-°ii-
lauten . . « nbe bieses Monats aus. Die Zahl-

Der Ztnsenlauf hört mit Ende ^ der Anerkenntnisse
ung der detrag «: erfolg!MP der Legitimation der In-

M sE . " hL . L °-» chi>«i. «»' . - l*
Wiesbaden, den 19. Dezember 1916.

» Der Regierungspräsident.
In Vertretung,

v. Gizycki.

Berlin , den 12. Dezember 1916.

Der Minister des Inner ». . . z^ ^ eisung vom 14. November
In Ergänzung der Ausstchrungsanw ) 8 ^ ^ ^ üom  26 . Ok-

d. Js . zur Verordnung über Höchsp ^ 1 h^ rdurch bestimmt, dast
tober 1916 (Reichsgesetzbl. S . 1 ggz dt« All»-

ÄffSÄ ,L d..-ch bi«wwx

Bad Homburg v. d. H., den 19. 12. 1916.

Wird veröffentlicht. ^ Königliche Landrat.
I B . : von Brüning.



Abgabe von Fleisch, Butter u. Fett.
Die Wochenration an ' risch-m N -isch sür die 3 -it vom SS 3E

ĉ ür die Woche vom 1.—7. Januar 19 i werocn
Butt ^ für jede bezugsberechtigte Person ausgegeven.

An Sp -is-M g°l°n-t zur Ausgabe fiir di- Zmt - °« ^ 3 «" -
1917 100 Gramm Margarine zum Preise von 2 JK.  t . o VT

öffentlicht.
Bad Homburg d. H., den S9. Dezember tgl^Der Magistrat.

Lebensmittelversorgung.

rwangsv ersteigernnft.
Im A der ZwangSvollsh.ckunq SÄ

_ an de- 81®” '« ,f >- & ~ j,”"! '9'," , “ „«. lOm« -m 29. » n,u, 1916,
H°» dn-S °. ». H. B-nd 11 « « SÜSS °i- WiN- r X « <NJ - W»

getragen? Grundstück Gemarkung Bad Homburgv, d. H. Nutzungs.v.

Fl. 17 Nr. 76/24 a) Wohnhausm. Hosraumu. Hausgarten 16 ar 54 qm. 4500 M.
b) Seitengebäude rechts ^
C) Hofremise 4g0
d) Hintergebäude links guer

Kiffeleffstr. Nr. 8
Grundsteuermutterrolle Art . 423 . Gebäudesteuerrolle Nr . 991.

Bad Homburg°. d. Höhe, 22. September 1916.

Die seither bei Geldübersendungen|durch die Post einzusendenden|
Postscheckgeb. sind vom 1. 1. .19171
nicht mehr zu zahlen. |

Alle im Postscheckverkehr oder durch
Postanweisung übersandten Betrage
sind gebührenfrei, auch ohne Bestell¬
gebühr, aufzugeben.

Die Stadtrasse.

til ||tll|fW|tt
Bulle

17 Monate alt (Simmentaler ) steht
zum Verkauf
Joses Ruppel , Bäckerei, Kalba

Abgabe van Zucker und IHIilch-karten«
_ , j qa h«  Mts werden die Zuckerkarten lA

Am Samsiag den 3a d». M ■ Milchkarten m  dieZeitvo»
dm Zeit vom 1. - ^ f “““ im Lebensmittelbüro bezw . Beo*
vomtSuTo zu Srt ausgegeben and zwar für — et -
dem Anfangsbuchstaben

A_ L am vormittag von 8J/S 12 Uhr
und mit dem Anfangsbuchstaben W

M—Z am nachmittag von 2 —6 Uhr. ägs ig
Eine Zuckeikarte erhält z ^ ertartenanswefc f»

mit Vor- und Zunamen ausgefullten obere werden»»
die Zeit vom 18.- 31. Dezember zurhckgidt Miichkarrn

Ihr Kinder bis zum 6 .“ ^m ÄenBrnSeSo bezw . leSdie bereits einen bezgl . Antrag im n* Ält Von 7—14 Jahre»
vorsteherbllro gestellt haben. An Vollmilch abgegebj
(VoUmilchvorzugsbereehtigte )kann vorlaulig /v | | gt | Ue  die
werden . Aus der Milchkarte ist zu «™ hen an welche , ° ,«>
Vollmilch in Empfang genommen werde \ k"" er ®dnung vom »
Vollmilch ohne Milchkarte ist nach " jS/gieh ! auch »
Dezember 1916 ab 1. Januar nie 6g  veröffentlicht |
sisr - :v,x — .“t » ->> » "

»»»»»„ ,. i.»-»»“ oe“ 'JJ|ägi. trat
Lebensmi ttelversorgung^

^weiaverei« vom Roten Kreuz
i  a

werden hiermit zu einer
General Beriammluug

au! Freitag den 5. Januar 1917, nachmittags i Uhr, .m Sa
Kreishauses hier eingeladen.

Tagesordnung:
1. Vorstandswahl.
2. Verwaltungsbericht.
3. Rechnungsablage für 1915/16.
4 Verschiedenes.

Bad Homburg v. d. H., den 28. Dezember 1916- ,0
5et Noellhende des iioeipcteins vom Holen fiwnin.I yiet-MljeM

^ I . B . : Ziehe . —



7. Sßotpouiti aus Verdis Oper Der Troubadour (Stasnp ).
8. Die Parade der Zinnsoldaten (Jessel).

Dienstag , den 2. Januar,,
Konzert.

nachmirtags und abends

Abends von 8—9K> Uhr. 1. In Treue fest, Marsch
(Teike). 2. Ouvertüre zu Dichter und Bauer (Suppe) .
3. In lauschiger Nacht, Walzer (Ziehrer). 4. Fantasie aus
Verdis Oper Traviata (Schreiner). 5. Eammsl-Jäg 'er, .
Marsch(Morena). 6. La Paloma , Mexikanisches Lied )' Stadtarmen  w e-i re r abgegeben
(d'radier). 7. Aisha (Lindsaiy). 8. Militaria , Großes l Von Herrn Fabrikant Friedrich Henning
Potpourri (Thiele) . > „ der Aktienbrauevei

Anstatt der Ausgabe von Neujahrskarten wurden bei
! der städt. Armenverwaltung (Bürgermeister Feigen) für

2 Mk.

Von Herrn Stadtrar E. Arradin
„ Familie, Feigen
„ Spediteur Otto Mögt
„ Frau Anna Sauerbrei
„ Herrn Jakob Hell
„ Herrn Stadrrat I . Hückmann

2 Mk.
2 ..
2
2 ..
2 ..
9

Bei unserer Geschäftsstelle siüd eingegangen von Herrn
Bankdirektor C. Arnold 3 Mk.

Institut für elektrische und physikalische Therapie.
Lange Meile 5 , Fernsprecher 628 . flerf?l. Leitung . Kisseleffstrasse II , Fernsprecher 674.Heilmittel:

Künftliche tlöhenfonne— Rof-, Blau, IDeihlichf.
0s?illieren9e Ströme— Diathermie.

Beilanjeigen:
Her?-, beber, fflagen-,Nieren-, Lungen-,Nernenleigen- Neuralgie
— 3fdiias— öalenh- u. musMrheumatismus— öidif — Bron-
chialhafarrhe- Blcichiucht- Blutarmut- friiche»nö alte
HJunäen— Appetit- u Zcblatluligkeit— NZmurrboigen

NautKranKbeiten.
sieden jeöer Hur?u gebrauchen. Erfolge roo anöere

ITiethoöen versagen.
Die Beilmittel fin3 oon 9er Bomburger unä Oberurteler Hranhenbafje?ur ärjtt. Verorönung jugeladen.

Damcnbcdicnunci

Kleiner Laden
in der Einfahrt, auch ein oder zwei schöne
geräumige Zimmer im 1. Stock zu veimieie»

Näh. vormittags Louisenstr . 8 » , I.

ischen mit Frisur . Mk. 1.50
scheu ohne Frisur „ 1 —

Mädchen unter 14 Jahren „ 75
»ehe Frisur . . » 1 —

Karl Kvsselschlägsr , Liölli SetlStrü SS6 87.

Frisur mit starker Welle „ 1.50
Preis -Ermässigung au! alle diese Bedienungen

bei Karten zu 10 Nummer.

Telefon 317-

Anträge aitf Erlaubnis zur Haus¬
schlachtung sind in der Geschäfts¬
stelle der Kreis -Zeitung erhältlich

4 Zimmerwohnung
ineu hergerichtet) mit allem Zubehör, sofort
zu vermieten._ Louise »,strahe ^7»

Taglöhner
n Gußputzer

gesucht

Heinrich Rompel,
Eisengießerei.

SterantwoEcherSchrlltleiier August Hm>», «ad Homburgv. d. H. — Druck und Verlag der HofbnchdruckereiC. I . Schick Sobn^ nh. L. Freuden,,umn.
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Zugleich Organ für die Kekanittmachnngen desKrcisausfchujses des Odertaunuskreises
Nr. 144. Bad Homburgv. d. H., Samstag, den 30. Dezember 1916.

Bekanntmachung,
betreffend Aenderung der Verordnung über die Regelung ,
des Verkehrs mit Web-, Wirk - und Strickwaren für die
bürgerliche Bevölkerung vom l0 . Juni 1916 (Reichs-Gesetz¬

blatt S . 463.)
Vom 23. Dezember 1916. !

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes <
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Mahnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Eesetzbl. S . i
327) folgende Verordnung erlassen:

Artikel  l.
Die Verordnung über die Regelung des Verkehrs mir

Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölke¬
rung vom 10. Juni 1916 (Reichs-Eesetzbl. S . 463) wird
wie folgt geändert:

1. Die Ueberschrift erhält folgende Fassung:
Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs
mit Web-, Wirk -, Strick- und Schuhwaren.

2. Der § 1 erhält folgende Fassung:
Zur Sicherstellung des Bedarfs der bürgerlichen Be¬

völkerung an Web-, Wirk - und Strickwaren und den aus
ihnen gefertigten Erzeugnissen sowie an Schuhwaren wird
eine Reichsstelle für bürgerliche Kleidung (Reichsbeklei¬
dungsstelle ) errichtet.

Schuhwaren im Sinne der Verordnung sind solche, die
ganz oder zum Teil aus Leder , Web-, Wirk - oder Strick-
waren , Filz oder filzartigen Stoffen bestehen.

3. Im § 5 Zeile 9 werden die Worte : „und drei wei¬
tere Vertreter " ersetzt durch: „und fünf weitere Vertreter " .

4. Im 8 7 wird folgender Abs. 3 eingefügt:
Die Vorschriften des Abs. 1 und 2 finden auf Schuh¬

waren keine Anwendung.
5. Im 8 8 wird folgender Abs. 7 eingefügt:
Die Vorschriften des Abs. 1 bis 5 finden auf Schuh¬

waren keine Anwendung.
6. Es wird folgender 8 9s eingefügt:
Getraaene Kleidungs - und Wäschestücke und getragene

Schuhwaren dürfen entgeltlich nur veräußert werden:
1. von den behördlich zugelassenen Personen und

Stellen,
2. von anderen Personen an die behördlich zugelas¬

senen Personen und Stellen.
Getragene Klcidungs - und Wäschestücke und getragene

Schuhwaren dürfen nur die behördlich zugelassenen Per¬
sonen und Stellen gewerbsmäßig erwerben.

Die Reichsbekleidungsstelle kann Ausnahmen von die¬
sen Vorschriften zu lassen. ,

Der Reichskanzler kann weitere Bestimmungen über ,
den Verkehr mit den im Abs. 1 bezeichneten Gegenständen
erlassen.

7. Der Abs. 1 des 8 ll erhält folgende Fassung:
Wer mir den int § 1 bezeichneten Gegenständen Ge¬

werbe treibt , darf diese Gegenstände nur gegen einen von
der zuständigen Behörde ausgefertigten Bezugsschein an
die Verbraucher in Eigentum oder zur Benutzung über - j
lassen. Die Üeberlassung zur Benutzung für einen Zeit - -
raum von nicht mehr als drei Tagen darf ohne Bezugs¬
schein erfolgen . Die Reichsbekleidungsstelle kann weitere !
Ausnahmen von der Vorschrift im Satze 1 zulasten.

8. Zm 8 11 wird als Abs. 2 eingeschaltet:
Der Gewerbetreibende darf den Preis erst Nach Emp¬

fang des von der zuständigen Behörde ausgefertigten Be¬

zugsschein ganz oder teilweise fordern oder annehmen.
9. Es wird folgender § 11 » eingefügt:
Es ist verboten , zu Zwecken des Wettbewerbes in Zei¬

tungsanzeigen oder anderen Bekanntmachungen , die für
einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, insbe¬
sondere durch Bekanntmachung im Schaufenster oder in
sonstigen Geschäftsräumen , in einer für die Oeffentlichkeit
erkennbaren Weise auf die Bezugsscheinfreiheit oder die
Bezugsscheinregelung hinzuweisen.

10. Der Abs. 2 des 8 12 erhält folgende Fassung:
Die Reichsbekleidungsstelle kann nähere Bestimmungen

über das bei Ausfertigung der Bezugsscheine zu beob¬
achtende Verfahren treffen . Für die Bezugsscheine und
die Listen sind die von der Reichsbekleidungsstelle aufge¬
stellten Muster zu verwenden.

11. Zm 8 18 treten an die Stelle der Worte
„Vorschriften der 88 7 bis 13"

die Worte
„Vorschriften der 88 7 bis 9, 10 bis 13" .

12. Zm 8 20 Abs. 1 Nummer 1 treten an die Stelle der
Worte „Vorschriften der 88 7, 8, 9, 11 Abs. 1, 8 12
Abs. 1 Satz 2 und 8 13"

die Worte
„Vorschriften des 8 7 Abs. 1 Satz 1. Abs. 2. 8 8
Abs. 1 bis 6, 8 9. 8 9a Abs. 1, 2. 8 11 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2, 8 11 *>, 8 12 Abs. 1 Satz 2 und 8 13"

und im Abs. 3 an die Stelle der Worte
»gegen 8 7"

die Worte
„gegen 8 7 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2. 8 9 a. Abs. 1. 2 und
8 H a"-

13. Zm 8 20 Abs. 1 wird eingefügt:
5. wer den auf Grund des 8 9a Abs. 4 erlassenen

Bestimmungen zuwiderhandelt.
Artikeln.

Der Reichskanzler wird ermächtigt , den Text der Ver¬
ordnung über die Regelung des Verkehrs mit Web -, Wirk-
und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10.
Zuni 1916 (Reichs-Eesetzbl. S . 463) , wie er sich aus dieser
Verordnung ergibt , durch das Reichs-Gesetzblatt bekannt¬
zugeben.

Artikel  III.
Die Verordnung tritt mit dem 27. Dezember 1916 tn

in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Berlin,  den 23. Dezember 1916.
Der Stellvertrseter des Reichskainzlerss.

Dr . Helfferich.
Bekanntmachung übviv Schuhnuistien.

Vom 23. Dezember 1916.
Auf Grund der 88 1, 19 der Bekanntmachung über die

Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk -, Strick- und
Schuhwaren vom 10. Zuni 1916/23 . Dezember 1916
(Reichs-Eesetzbl. S . 463/1420) bringe ich folgendes zur
öffentlichen Kenntnis:

8 1
Zn dem Verzeichnis A (Freiliste ) im 8 2 der Bekannt¬

machung über Bezugsscheine vom 31. Oktober 1916 (Reichs-
Gefetzbl. S . 1218) wird die Nummer 31, Schuhwaren , ge¬
strichen.

82
Bezugsscheine für die im nachstehenden Verzeichnis auf--
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Annahmestellen nach weist, da st er drefer ein von rhm g -
tragenes gebrauchsfähiges Paar Schuhe oder Stiefel , deren
Unterboden aus Leder besteht, entgelttrch oder unenigelt-

Auf einem derartigen Bezugsschein müssen die Luxus-
Schuhwaren nach dem Wortlaut des nachstehenden Ver¬
zeichnisses angegeben sein. Wer m.t Schuhwaren Gewerbe
treM darf gegen einen derartigen Bezugsschein nur ein
Paar der im' nachstehenden Verzeichnis aujgefuhr.en
Luxus-Schuhwaren an Verbraucher zu Eigentum oder zur

Das Nähere, insbesondere die Beschränkung der Paar¬
zahl für die derartige Bezugsscheine ausgestellt werden
können, bestimmt die Reichsbekleidungsstelle.

Verzeichnis der Luxus-Schuhwaren.
1. Schuhwaren, deren Schäfte ganz oder zum Teil aus

feinfarbigem echten Ziegenleder (Chevreau) "der aus
feinfarbigem Kalbleder oder Lackleder(nicht Lack.uchs le¬
bet Art bestehen. m«r-

Dazu gehören nicht Schuhwaren, die nur Lackleder-1
Verkappen haben, sowie Schuhwaren, deren Schafte aus
braunem Ziegenleder (Ehevreau) oder braunem Kalb¬
leder, ohne Rücksicht auf die Farbenton -. bestehen.

2. Gesellschafts- oder Tanzschuhe aus Lackleder (acht
Lacktuch) , Seide, Atlas , Brokat oder Samt.

3. Hausschuhe oder Pantoffel mit Absätzen von mehr
als 3 Zentimeter Höhe, deren Schäfte -aus Seide , Attas,
Brokat, Samt . Lackleder(nicht Lacktuch) oder Wildleder
(Sämisch Leder) bestehen.

4. Reitstiefel , deren Schäfte ganz oder zum Teil aus
Lackleder bestehen.

8 3.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift im 8 2 Abs. 2

Satz 2 dieser Bekanntmachungwerden nach 8 20 Nummer
1 der Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs
mit Web-, Wirk-, Strick- und Schuhwaren vom 10. ^ unr
1916/23. Dezember 1916 bestraft. Auch kann nach 8 l»
letzterer Bekanntmachungdie zuständige Behörde dre be¬
treffenden Betriebe schließen.^

Diese Bekanntmachungtritt am 27. Dezember 1916 in

Schuhwaren die bisher bezugsscheinfrei waren, aber
durch diese Bekanntmachung bezugsscheinpflichtig werden,
dürfen noch bis zum 31. Januar 1917 ohne Bezugsschein
an die Verbraucher ausgehändigt werden, wenn ste aui
Grund einer Bestellung des Verbrauchers bereits am 27.
Dezember 1916 in Arbeit genommen waren.

Berlin,  den 23. Dezember 1916.
Dift Stellvertreter des Reichskasnzlers.

Dr. Helfferich.
Bekanntmachung.

über den Verkehr mit getragenen Kleidungs- und Wasche-
stücken und getragenen Schuhwaren.

Vom 23. Dezember 1916.
Auf Grund der 88 l9 der Bekanntmachungüber dre

Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strick- und
Schuhwaren vom 10. Juni 1916/23. Dezember
(Reichs-Gefetzbl. S . 463/1420) bringe ich folgendes zur
öffentlichen Kenntnis : ^

Die Durchführung des Erwerbes, der Bearbeitung und
Veräußerung getragener Kleidungs- und Wäschestücke und
und aertragener Schuhwaren wird den Kommunalver¬
bänden al7den nach 8 9 ° zugelassenen Stellen über¬
tragen . Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer ab
Kommunalverband anzusehen ist. _ „ -

Die Kommunalverbände können sich zur Durchführung
der" ihnen im Absatz1 übertragenen Aufgaben anderer
Personen und Stellen bedienen, dre unter Aufsicht und
auf Rechnung und Gefahr des Kommunalverbands han-

betn.

gefvagwvt  Äleibutigs » und Wäschestücke und getragener
Schuhwaren für einzelne Kommunalverbande aus deren
Antrag ganz oder teilweise zu übernehmen.

8 2.
Die Reichsbekleidungsstelle ist berechtigt, Grundsätze

über die Ablieferung getragener Kleidungs- und Wäsch^
stücke und ge.ragener Schuhwaren und über den Erwerb
durch die Kommunalverbände aufzustellen; insbesondere
kann sie anordnen, daß der Uebernahmepreis nach nähe¬
ren Weisungen der Reichsbekleidungsstelle endgiltig durch
Sachverständige festgesteüt wird, über deren Bestellung
die Reichsbekleidungsstelle Bestimmungen treffen kann.

8 3
Die Kommunalverbände sind verpflichtet, der Reichs-

bekleidungsstelle von den getragenen Kleidungs- und Wä¬
schestücken und den getragenen Schuhwaren zu überlassen:

a) den ganzen Bestand der von ihnen erworbenen
Uniformstücke,

1>) auf Anforderung der Reichsbekleidungsfte lle e>n
Drittel des übrigen noch als Kleidung. Masche
oder Schuhwerk verwendbaren jeweiligen Be-
riutv£'Cr'

cttden ganzen Bestand an den zu b genannten Gegen¬
ständen soweit sie auch auch nach Wiederinstand¬
setzung nicht mehr als Kleidung, Wäsche oder
Schuhwerk verwendbar sein würden,

d) die bei Wiederinstandsetzungdieser Gegenstände
entstehenden Abfälle.

Die Reichsbekleidungsstelle hat den Kommunalverban¬
den einen angemessenen Uebernahmepreis zu zahlen, der
den Selbstkostenpreis nicht übersteigen ,oll. Den Selbst¬
kostenpreis stellt die Reichsbeklcidungsstelle endgültig fest.

Bietet die Reichsbekleidungsstelle weniger als den
Selbstkostenpreisund ist der Kommunalverband mit dem
aebotenenPreise nicht einverstanden oder ergeben sich ander
Streitigkeiten., so entscheidet endgültig das Rerchsschteds-
gericht 'für Kriegswirtschaft. Der Kommunalverband hat
ohne Rücksicht auf ein etwa schwebendes Bewahren zu lte-
fern dis Reichsbekleidungsstellevorläufig den vom rhr
als angemessen erachteten Preis zu zahlen.

8 i>
Die Bestände an getragenen Kleidungs- und Wäsche¬

stücken und getragenen Schuhwaren, die den Kommunal¬
verbänden bei Außerkrafttreten des 8 9 -> noch verbleiben,
hat auf Antrag die Reichsbekletdungsstelle zum Selbst¬
kostenpreise zu übernehmen, wenn der Antrag ber der
Re 'ckebekleidunosstelle innerhalb einer von dieser zu be¬
stimmenden angemessenen Frist eingeht. .

Die Vorschriften des 8 3 Abs. 2, 3 ftnden entsprechende
Anwendung.

8 0.
j Die Reichsbekleidungsstelle hat AusführungsbLstimm-
? unqen Anweisungen und Richtlinien zu erlassen nach

L » dl- r,d -,,«  8,i t «,
der Kommunalverbände zu eriolgen hat . So hat dre
Ausführung der Bestimmungen des 8 9a und der vor¬
stehenden Bekanntmachungzu überwachen.

Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916 in

ÄT( SSe rlin,  den 23. Dezember 1916. .
Der StcllvertrsetW dös ReifchskauzleM.

Dr . Helfferich.

Auskührungs-Bekainntmachüng
der Reichsbekleidungsstelle zu 88 ft " und 12 der Bundev-
ratsverordnung vom 10. Juni 1916s23. Dezember ^ ^über die Regelung des Verkehrs mrt Web-, Wrrk-, S -rrck-

und Schuhwaren.
Vom 23. Dezember 1916.

Auf Grund der 88 11- 12 der Bundesratsv -rordnung über
die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wrrk-, Strick- und
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Schuhwaren vom 10 . Juni 1916/23 . Dezember 1916  >
und § 2 btt Btlannimachung über Schubwaren vom 23 . ,
Dezember 1916 wird folgendes bestimmt; .. I

8 I

Anwendung früherer Bestimmungen aus Schuhwaren.
Die Vorschriften der 88 1 bis 3, 8 4 Absatz 2, 88 6, 8,

9 8 10 Ziffer 1 bis 4. 6. 88 11 bis 15 der Ausfuhrungs-
b'ekanntmachung der Rcichsbekleidungsstelle vom 31. Okto¬
ber 1916 w 88 11 und 12 der Bunidesratsverordnungvom
10 ŝun/ 1916 über die Regelung des Verkehrs mit Web-,
Wirk - und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung
(Reichsanzeiger Nr . 258) finden auch auf Schuhwaren An-
Wendung.

§
Erleichterung der Beschaffung eines Bezugsscheines für

Luius -Schuhwaren bei Abgabe getragener Schuhe oder
Stiefel.

Rach 8 2 der Bekanntmachung des Reichskanzlers über
Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 soll von der Prüfung
der Notwendigkeit der Anschaffung von Luxus -Schuhwaren
abgesehen werden, wenn der Antragsteller durch Vorleg¬
ung einer Abgabebescheinigung einer der von der Rerchsbe-
kleidungsstelle zu bestimmenden Annahmestelle, nachweift,
daß er ' dieser ein von ihm getragenes gebrauchsfähiges
Paar Schuhe oder Stiefel , deren UnterbodeN aus Leder
besteht, entgeltlich oder unentgeltlich überlassen hat . Der¬
artige Bezugsscheine dürfen nur auf ein Paar der tm Ver¬
zeichnis der Luxus -Schuhwaren im 8 2 der Bekanntmach¬
ung des Reichskanzlers über Schuhwaren vom 23. Dezem¬
ber 1916 ausgeführten Luxus -Schuhwaren lauten , -für
dieselbe zu versorgende Person dürfen bis Ende 1917 nur
zwei derartige Bezugsscheine erteilt werden.

Ans einem derartigen Bezugsschein sind die Luxus-
Cchuhwaren nach dem Wortlaut des Verzeichnisses der
Lurus -Cchuhwaren im 8 2 dev Bekanntm . des Reichskanz¬
lers über Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 anzugeben.
Hierzu ist nur der Bezugsscheinvordruck 11 (Drucksache 1511
zu verwenden , den die Kommunalverbände von der Rerchs-
bekleidungsstelle (Drucksachenversands unentgeltlich be¬
ziehen können . r ^ or> w

Die Abgabebescheinigung lautet auf den Namen des
bisherigen Trägers der Schuhe oder Stiefel . Sie ist nicht
übertragbar . Eie ist von der Ausfertigungsstelle gegen
Auflieferung des Bezugsscheins abzunehmen und zu ver¬
nichten. Di« Abgabe des Bezugsscheins ist in die Personal¬
liste mir dem Vermerk „gegen Abgäbebescheinigung ^ un-
sonale mit dem Vermerk „gegen Abgabebescheinigung un¬
ter Beifügung des Namens des bisherigen Trägers ernzu-
tragen . ,

8 3.
Wäscheverleihgeschäfte.

Wer bisher gewerbsmäßig Wäsche vermietet hat
(Wäscheverkeihgeschäste) , darf die am 27. Dezember 1916
in seinem Besitze befindliche Wäsche auch weiter ohne Be¬
zugsschein vermieten . ^ , , . ,

Weitere Wäsche darf jedoch für diesen Gewerbebetrieb
weder dem Gewerbetreibenden zu Eigentum oder zur Be¬
nutzung überlassen noch von ihm zu Eigentum oder zur Be¬
nutzung angenommen werden . . . . . .

Bezugsscheine auf Wäsche für diesen Gewerbebetrieb
dürfen nicht ausgestellt werden.

8 1.
Permitrlung der Bezugsscheine.

Vom 15. Januar 1917 ab ist die Einsendung oder Ab¬
gabe der Bezugsscheinvordrucke an die Prüsungsstellen
oder Ausfertigungsbehörden durch die Verkäufer oder
deren Beauftragte verboten . ^ , . ,

Zulässig bleibt diese Einsendung oder Abgabe durch
die Verkäufer oder deren Beauftragte , wenn der An .rag-
steller sitz außerhalb des Deutschen Reiches aufhält.

Die Reichsberleidungsstelle behäl 'r sich weitere Aus¬
nahmen für solche Kommunalverbände vor . von denen das
in Absatz 1 verbotene Verfahren bereits am 1. November
1916 zugelassen war . wenn der Antrag aus Ausnahme bis
zum 6. Januar 1917 bei' der Reichsbekleidungsstelle ern-
geht. An dem Artrag ist eingehend nachzuweisen, durch

welche Einrichtung dem Mißbrauch mit
und bet damit verbundenen Gefährdung de^ Zweckeo, die
Vorräte zu strecken, vorgebeugt wird.

Otta poe fünt im„ ivji * . . .
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften in 8 2 Abs.

3 Satz 2 8 3 Abs. 2 und 8 4 Abs. 1 dieser Bekanntmachung
unterliegen der Strafandrohung des 8 20 Nummer 1 der
Bundesratsverordnung vom 10. Juni 1916/23. Dezember
1916• auch kann die zuständige Behörde nach 8 I5 dersel¬
ben Bu ndesratsverordnung die betreffenden Betriebe
fchli'ehen.

8 6.
'Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916 in
Kraft.

B e r l i n, den 23. Dezember 1916.
RchschsbeklgidUsngsstelle.

Geheimer Rat Dr . Beutler.
Reichskommissar für bürgerliche Kleidung.

Aussührungs - Bestimmungen j I
der Reichsbekleidungsstelle über getragene Kleidung.

Wäsche und Schuhwaren.
Vom 23. Dezember 1916.

Auf Grund des 8 0a der Bekanntmachung über die
Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk -, Stmck- und
Schuhwaren vom 10. Juni 1916/23. Dezember 1916
(Reich sgefetzbl. S . 463/Reichsgefetzbl. Nr . 289) und der
88 2 und 5 der Bekanntmachung über den Verkehr mit ge¬
tragenen Kleidungs - und Wäschestücken und getragenen
Schuhwaren vom 23. Dez. 1916 wird folgendes bestimmt:

Allgemeines.
Die den Kommunaloerbünden übertragene Durchfüh¬

rung des Erwerbs , der Bearbeitung und der Veräußerung
getragener Kleidungs - i.nd Wäschestücke und getragener
Schuhwaren ist durch die Notwendigkeit begründet den
Verbrauch der noch vorhandenen Vorräte an Sioffen und
ungebrauchten Bekleidungsstücken in möglichst großem Um¬
fange einzuschränken.

Durch die Wiederverwendung getragener Klerdungs-
und Wäschestücke und getragener Schuhwaren soll den brei¬
testen Schichten der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben
werden , sich mit gebrauchsfähiger , billiger Bekleidung zu
versehen. , „ . . v.

Dieser Zweck kann aber nur erreicht werden , wenn die
getragenen Stücke zu billigem Preise angekauft werden,
bei ihrer Wiederherstellung mit größter Sparsamkeit ver¬
fahren und jedes noch irgendwie verwendbare Stuck nach
Möglichkeit ausgenützt wird.

8
Zusammenlegung von Kommunstloerbänden.

Auf Antrag können mehrere Kommunalverbande durch
die Landeszentralbehörden zwecks gemeinsamer Durch¬
führung der Bewirtschaftung zu einem Wrrtschaftsbezrrk
verbunden werden . Diese Behörden können in solchen
Fällen zugleich die näheren Bestimmungen darüber erlas¬
sen wo Annahmestellen einzurichren sind, wo die Bearbei¬
tung der abgelieferten Stücke und wo deren Verkauf er¬
folgen soll und wie ferner die gegenseitige Verrechnung der
zusammengelegten Kommunalverbände untereinander zu
erfolgen hat.

Von jeder solchen Verbindung mehrerer Kommunal¬
verbände zu einem gemeinsamen Wirtschaftsbezirk ist der
Reichsbekleidungsstelle sogleich Anzeige zu erstatten . Zm
Verkehr mir der Reichsbekleidungsstelle tritt der gemein¬
same Wirtschaftsbezirk an die Stelle der einzelnen Kom-
munalverbände.

8 3.
Ausstellung von AbgasbebescheiulgMcßen.

Die Kommunalverbände Hab die Befugnis , Abgabe-
bcscheinigungen zur Erlangung der Bezugsscheine V und
I) zu erteilen . Sie können diese Befugnis auf die Stellen
oder Personen übertragen , deren sie sich zur Durchführung
des Erwerbs getragener Kl-eädungs- und Wäschestücke und
getragener Schuhwaren bedienen.
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klcidungsstellc vom 31.  Okrober 1916 § 7, Bekanntiiiach-

§ 4.
Bcrfatzren lei der Annahme getragener Klciidungs- u|itb

Wäschestücke, Uniformen und Schuihwjairjen. 1 >
Grundsätzlich sind nur solche Kleidungs- und Wäsche¬

stücke anzunehmen, die sich wieder zu gebrauchsfähigen
Sachen, wenn auch unter Zuhilfenahme von Ersatzstücken
(Flecken usw.) Herrichten lasten. Schuhwaren sind in je¬
der Beschaffenheit anzunehmen.

Die Annahme der .getragenen Kleidungs- und Wäsche¬
stücke sowie Schuhwaren erfolgt grundsätzlich gegen Ent¬
gelt. Unentgeltlich angebotene Stücke können die An¬
nahmestellen auch ohne Gewährung einer Entschädigung
erwerben.

8 5.
Führung eines Busses übê did erworbenen KleistuMP-
und Wäschestücke sowie Schuhwareu (Annahmebuch).
Die Annahmestellenhaben ein Buch zu führen, in das

die entgeltlich und unentgeltlich erworbenen Kleidungs-
nnd Wäschestücke, Uniformen und Schuhwaren einzutragen
sind. Die Eintragung muß enthalten : die laufende Num¬
mer der Eintragung , den Tag der Annahme, Bezeichnung
des abgeiieferten Gegenstandes, den festgestellten Preis,
Namen und Wohnort des Veräußerers und den Tag des
Ausganges.

Die Kommunaiocrbände können weitere Eintragungen
vorschreiben.

8 6.
Feststellung des Kalufprleises.

Die Feststellung des für die abgelieferten Gegenstände
zu zahlenden Preises erfolgt im Wege der Abschätzung
durch Sach verständige, die von den Kommunalverbänden
zu bestellen und darauf zu verpflichten sind, daß sie das
ihnen übertragene Amt unparteiisch und nach bestem Wis¬
sen und Gewissen ausüben wollen.

Der im Wege der Abschätzung festgestellte Preis ist für
den Veräußerer und den Kommunalverband bindend.
Die Ablieferer find hierauf von der Annahme der von
ihnen angebotenen Sachen hinzuweisen.

In jeder Annahmestelle ist durch einen an gut sicht¬
barer Stelle anzubringenden Aushang darauf hinzuwci-
sen, daß die Feststellung des Preises der abgelieferten
Sachen im Wege der Abschätzung durch behördlich bestellte
Sachverständigeerfolgt, und daß der von diesen Sachver¬
ständigen festgestcllte Preis für den Veräußerer und den
Kommunalverband bindend ist.

Ueber die Abschätzung der abgelieferten getragenen
Uniformen wird die Reichsbekleidungsstelle noch nähere
Vorschriften erlassen.

8 7-
Desinfektion.

Alle abgelieferten Kleidungs- und Wäschestücke sowie
alle abgelieferten Schuhwaren müssen, bevor sie in Be¬
arbeitung genommen oder bevor sie ohne Bearbeitung den
Verkaufsstellen zu geführt werden, desinfiziert werden.
Wäschestücke sind in gewaschenem Zustande Abzuliefern:
sie sind jedoch gleichfalls zu desinfizieren.

Die Desinfektion muß so ausgeführt werden, daß hier¬
durch die sichere Vernichtung von Ungeziefer und Krank-
heitskeimen herbeigeführt wird.

8 8-
Wiederherstellung.

Die Bearbeitung der gebrauchsfähigenKleidungs- und
Wäschestücke und Schuhwaren kann von den Kommunal¬
verbänden in besonderen von ihnen eingerichteten Betrie¬
ben ausgeführt oder schon bestehenden Betrieben über¬
tragen werden.

Uebernimmt der Kommunalverband die Bearbeitung
nicht in eigenem Betrieb , so hat er die Pflicht, die Durch-
fürhung der Bearbeitung genau zu überwachen und be¬
sonders darauf zu achten, daß die Wirtschaftlichkeitdes

Berriebcs Ijicruntcr nicht leidet . Er ist weiter zur Ein¬
richtung einer solchen Buchführung verpflichtet , daß er den
Berolcib eines jeden Stückes und die darauf verweift
tung zu nehmen, sondern in unverändertem Zustand an
die von der Reichsbekleidungsstelle zu bestimmenden
Stellen abzuführen; die Reichsbekleidungsstelle wird hier¬
über noch nähere Vorschriften erlassen.

8 9.
Verwertung der. nicht mehr verwendbaren Kleidstngs- î nd

Wäschestücke, Schuhwaren und Abfälle!.
Alle nicht mehr verwendbaren Stücke sowie alle bei

der Verarbeitung entstehenden Abfälle sind zu sammeln
und aufzubewahren. Haben sich größere Mengen hiervon
angesammelt, so sind sie, mit Ausnahme der nicht ver¬
wendbaren Schuhwaren, an den nächsten, von der Kriegs¬
rohstoffabteilung des Kriegsministerrums zugelaffenen
Lumpensortierbetrieb abzufllhren. Ein Verzeichnis der
sämtlichen unter Aussicht der Kriegsrohstofsabreilung
stehenden Lumpensortierbetriebe wird den Kommunal¬
verbänden von der Reichsbekleidungsstelle bekanntgegeben
werden. Weitere Anweisungen hierüber, insbesondere auch
über die Verrechnung mit den Lumpensortierbetrieben,
sowie über die Verwertung nicht mehr verwendbarer
Schuhwaren wird die Reichsbekleidungsstelle noch er¬
lassen.

8 io.
Wiedcjrveräußerung. \ '

Die Wrcderveräußerung der getragenen Kleidungs-
und Wäschestücke und Schuhwaren hat in gesonderten
Verkaufsräumen zu erfolgen.

Die Veräußerung eines jeden diesen Verkaufsstellen
übergebenen Stückes darf nur gegen Bezugsschein erfolgen,
ohne Rücksicht darauf , ob es entgeltlich oder unentgeltlich
erworben und ob es einer Dearbeirung unterzogen worden
ist oder nick,. ; ausgenommen hiervon find solche Stücke,
die in nichtgetragenem Zustande der Bezugsscheinpflicht
nicht unterliegen würden. Diese Veräußerung hat grund¬
sätzlich gegen Entrichtung des festgesetzten Kaufpreises zu
erfolgen.

Bei der Festsetzung dieses Kaufpreises dürfen Kommu¬
nalverbände und gemeinnützige Fürforgevereinigungen zu
dem durch die Abschätzung an den Annahmestellen festge-
stellren Preise des betreffenden Stückes nur die sämtlichen
ihnen entstandenen Auslagen hinzurechnen.

Uebergibt der Kommunalverband den Verkauf einem
Privatbetrieb , so hat so hat er einen angemessenen Zu¬
schlag festzufetzen, der dem Verkäufer zur Deckung seiner
Unkosten und als Verdienst zugebilligt werden soll. Der
Verkäufer darf beim Verlauf den aus Einkaufspreis und
vorstehendem Zuschlag bestehenden Verkaufspreis nicht
überschreiten.

8 ll.
Führung eines Büches über die rdvächßärten Kleidungs-

und Wäschestücke und Schuhwwten (AboMcbujh). -
Die Verkaufsstellen haben ein Buch zu führen (Abgabe¬

buch), in das der Verkauf der Stücke einzmragen ist. Die
Eintragung muß enthalten : die laufende Nummer der
Eintragung , den Tag des Einganges des Stückes bei der
Verkaufsstelle, die nähere Bezeichnung des Stückes in
Uebereinstimmung mit den Warengattungen der Bestands¬
meldebogen(vergl. tz 13) , den Verkaufspreis, den Tag des
Ausganges sowie Name und Wohnort des Erwerbers.

Die Kommunalverbände find berechtigt, weitere Ein¬
tragungen vorzufchveiben.

8 12.
Prdiszettel.

Jedes zur Veräußerung bestimmte Stück ist mit einem
Preiszettel zu versehen, der die Aufschrift trägt „Reichs¬
bekleidungsstelle, behördlich festgesetzter Verkaufspreis".
Darunter ist in deutlich lesbarer Schrift der Verkaufspreis
und die Nummer, unter der das Stück im Abgabebuch ein¬
getragen ist, anzugeben und das zu verkaufende Stück in
Uebereinstimmungmit den Warengattungen der Bestand¬
meldebogen zu bezeichnen(vergl. § 13) .



^Bettete 3ui « Sve aut t>cm Pretszertet , Vnsboiontoete 'iliv
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Meräutzerung an ven Ver-
aufzubewahren.

8 13.
Bestandsmeldungen.

Um der Reichsbekloidungsstelle eine Uebersicht über die
vorhandenen Bestünde an getragenen verkaufsfertigen
Kleidungs - und Wäschestückenund Schuhwaren zu geben
und sie in die Möglichkeit zu versetzen, einen Ausgleich in
den Beständen verschiedener Bezirke herbeizuführen , haben
die Kommunalverbände am 1. eines jeden Monats eine
buchmäßige Bestandsaufnahme der zur Veräußerung be-
reitstetzenden Stücke zu inachen und den festgestellten Be¬
stand spätestens am 5. Tage nach diesem Termin der Sta-
istischen Abteilung (F) der Reichsbekleidungsstelle auf

besonderen , von der Reichsbekleidungsstelle vargeschrie¬
benen Meldebogen anzuzei^r ».

Die 1. Bestandsaufnahme hat am 1. Februar 1917 zu
erfolgen.

Die vorgeschriebenen Vestaudsmeldebogen sind von der
Statistischen Abteilung (F) der Reichsbekleidungsstelle ge¬
hen Entaelt zu beziehen.

8 11.
Buchführung.

Die Kommunalverbände haben , abgesehen von dem An¬
nahme - und Abgabcbuch, durch Führung geeigneter Ver¬
zeichnisse oder Bücher dafür Sorge zu tragen , daß sie den
Verbleib der von ihnen erworbenen Stücke, die durch die
Desinfektion , die Verarbeitung und den Verkauf ent¬
standenen Unkosten sowie den aus dem Verkauf der Stücke
und der Abfälle erzielten Gewinn genau Nachweisen
können.

815 .
Ausnähmcbcstimmunaen hinsichtlich des gewerbsmäßigen

Ältkleiderhandels.
Gew orbetreibende , die mit getragenen Kleidungs - und

Wäschestücken und getragenen Cchuhwaren Großhandel
treiben , dürfen die am 27. Dezember 1916 in ihrem Be¬
sitz befindlichen getragenen Kleidungs - und Wäschestücke
und Schuhwaren bis zum 31. Zanuar 1917 an gewerbs¬
mäßige Kleinhändler entgeltlich veräußern.

Gewerbetreibende , die mit getragenen Kleidungs - und
Wäschestücken und getragenen Schuhwaren Kleinhandel
treiben , dürfen die am 27. Dezember 1916 in ihrem Besitz
befindlichen und die auf Grund des vorstehenden Absatzes
von ihnen erworbenen getragenen Kleidungs - und Wäsche¬
stück" und Schuhwaren bis zum 28. Februar 1917 an Ver-

veräußern . Die Veräußerung darf
nur gegen Bezugsschein erfolgen : ausgenommen hiervon
sind solche Stücke, die in wich. getragenem Zustande der
Bezugsscheinpflicht nicht unterliegen würden.

Rach Ablauf der in Absatz 1 und 2 festgesetzten Fristen
können Groß - und Kleinhändler die dann noch in ihrem
Besitz befindlichen getragenen Kleidungs - und Wäschestücke
und getragenen Schuhwaren an die von den Kommunal¬
verbänden eingerichteten Annahmestellen veräußern . Die
Festsetzung des Kaufpreises erfolgt durch Schätzung gemäß
§ 6 dieser Ausführungsbestimmungen.

8 16.
Unbeschränkte örtlich« Zuständigkeit der Annahme- lind

Verkaufsstellen.
Wer getragene Kleidungs - und Wäschestücke und getra¬

gene Echuhwaren veräußern will , ist berechtigt , sie bei
jeder auch außerhalb seines Wohnsitzes oder Aufenthalts¬
ortes liegenden Annahmestelle abzuliefern . Die Annahme¬
stellen sind verpflichtet , getragene Stücke auch von Per¬
sonen, die außerhalb des diese Annahmestelle beaufsichti¬
genden Kommunalverbandes ihren Wohnsitz oder ständi¬
gen Aufenthalt haben , zu dem ordnungsgemäß festgestellten
Preis abzunehmen und auf Verlangen die vorgefchriebenc
Abgabebescheinigung zu erteilen.

Diese Vorschriften finden auf die Verkaufsstellen sinn¬
gemäße Anwendung.

Zuwiderhandlungen gegen
A C « * .o . nod %p | l_ Uflfh £

kehrs mit Web-, Wirk -, Strick- und Schuhw
. Iuni/23 . Dezember 1916 bestraft . Auch haben die Zu¬

widerhandelnden nach 8 15 derselben Bekanntmachung die
Schließung ihrer Betriebe zu gewärtigen.

8 18.
Znkrafttyeten.

Diese Bekanntmachung tritt am 27. Dezember 1916
in Kraft.

Berlin,  den 23. Dezember 1916.
Reichsbrkleidungsstclle.

Geheimer Rat Dr . Beutler,
Reichskommissar für bürgerliche Kleidung.

Bad H o m b u r g v. d. H., den 25. 12. 1916.
Die Magistrate dep Städte »und d>e Herren Bürger¬

meister der Landgemeinden des Kreises als die mit der
Ausfertigung der Bezugsscheine betrauten Behörden
wollen sich mit den neuen Vorschriften sofort genau ver¬
traut machen und vor Ausfertigung der Bezugsscheine für
Stoffe , ungebrauchte Bekleidungsstücke und Schuhwaren
sich von der Notwendigkeit der Anschaffungen in geeigneter
Weise überzeugen.

Der Königliche Landrat.
I . V .: v. B rü n t n g.

Vaterländischer Hilfsdienst.
Aufforderung des Kriegsamts zur freiwilligen Meldung ge¬

mäß8 7 Abs. 2 des Gesetzes über den Vaterländischen
Hilfsdienst.

Hierzu gibt das stellvertr. Generalkommandodes 18.
ArmeekorpsNachstehendes bekannt:

Sine nachdrückliche Förderung der Binnenschiffahrt ist
notwendig. Diesem Zweck müssen auch die Kräfte, die auf
Grund des Gesetzes über die den vaterländischen Hillsdienft
zur Verfügung stehen, in erster Linie dienstbar gemacht werden.

Die Betätigung folgender Berussstände in der Binnen¬
schiffahrt ist dringend erivllnscht:

Alle Schiffahrt«- und Hafenbetriebcn erfahrenen Per.
sogen deS Innen - und Außendienstes, wie:

Geschäftsinhaber, kaufmännische und technische Geschäfts¬
führer und Angstellte, Sch'ffsexperten, Kapitäne, Schiffssührer,
Steuerleute, Motorbomführer und -Maschinisten, Bergungs-
sachleute, Fischer, Heizer, Flößer,Terner, Matrosen, Schiffer,
Schlffsmaschinisten, Schiffsköche und Äusivartepersonal, Kanal-,
Schleußen-, Brücken- und Fährpersonal, Treideldienstbeamte,
Pferdetreiber (Kanalschifffahrts-), Umschlag-, Lagerhaus- und
Kaiichuppen-Beamte, Verwalter, Aufseher, Vorarbeiter
jScheuerleute, Stauer, Zähler) und Arbeiter, Krahnensührer
für elektrischen und Dampfbetrieb, einschließlich Hoch- und
Schiebebahnen, Eleoatorenführer, Schiebebühnensührer.

Alle Hilfdieustpstichtigcn, die zur Beschäftigung in den
genannte» Berufen geeignet und bereit sind, werde» hiermit
znr baldigen freiwilligen Meldungen siir die Binnenschiffahrt
dringend anfgcfordert.

Die Meldungen sind mit entsprechenden Zeugnissen und
Besähigungsnachmeisen an das zuständige Bezirkskommandv
bis zum 28 . >2. 1916 z» richten.

Frankfurt a. M ., den 17. 12. 1916.
Der stellvertr. kommandierende General.

Bad Homburg v. d. H., den 14. Dezember 1916.
Lehrer Heinrich Glückmann in Schwalbach ist zum

Stellvertreter des Standesbeamten für len Standesamisbe-
zirk Schwalbach, bestehend aus den Gemeinden Schwalbach,
Mammolshain und Niederhöchftadt ernannt worden.

Der Königliche Landrat.
I . V. : von Brüning.
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2. wenn sie nach dem Gew ich t aufgemacht sind, die¬
jenigen Vorräte einer Lagerstelle , welche in einer
Sorte weniger als 10 Kilogramm betragen.

Bei io i el : Die Firma X besitzt von j
1. Kurzhaspelzwirn 125 Stück der Werse 80 cm 20/4 j

12 z (868 m Inhalt ) weiß 2fach, l
2. Knäuelzwirn 20 Schachteln zu 20 Knäueln zu 100m ,

3. L̂ nghchpelzwirn5 Stück 210 cm 60/2f 12 z 10 080 :

4. Kärtchenzwirn 15 Schachteln zu 100 Kärtchen zu 4

5. Sacknähzwirn 325 kg a/Kreuzspulen Nr . 14 rohgrau

6. Rollenzwirn 2 Schachteln zu 10 Rollen zu 50 g
Nr. 25 gelb,

7. Hanssattlergarn 10 kg roh,
8. Schuhgarn 3m 15 kg.

Sie meldet: .
unt A die Menge 1: mit 108000m(statt 108500) wertz2fach Nahfad.unt. Aott fa(j unter 50000 m,

" " 3 : 50000(statt 50400) farbig und rvhgrau 3sach,
" 4 - 60000 m farbig und rohgrau 2 fach,

„nt P, " 5 : 325 kg rohgrau Nr. 7/16,
^ ^ " 8 : nicht, da unter 10  kg,

" 7 : 10 kg rohgrau Nr. 7/16,
" " 8 : 15 kg rohgrau Nr . 1/6.

§ 5.
Stichtag und Nieldesrist.

Mahgebend für die Meldepflicht sind die bei Beginn
des ersten Tages eines jeden KalenderviertelMres (Stich¬
tag ) tatsächlich vorhandenen Bestände.

Die Meldung hat spätestens am 10. Tage des Kalender¬
vierteljahres an das Webstoffmeldeamt der
Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Konigl . Preutz . Kriegs-
Ministeriums Berlin SW . 48. Verlängerte Hedemann¬
stratze 10, zu erfolgen.

Erstmalig ist also die Meldung über die bei Beginn des
l . Januar 1917 vorhandenen Bestände spätestens bis zum
10. Januar 1917 zu erstatten.

8 «.
Meldescheine.

Die Meldungen haben nur auf den amtlichen Melde¬
scheinen (nicht durch Brief ) zu erfolgen.

Die Anforderung der Meldescheine soll unter Angabe
der Vordruck-Nr . Bst. 1065 b aus einer Postkarte (nicht mit
'« rief ) bei der Vordruckverwaltung der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des König! . Preutz . Kriegsministeriums Ber¬
lin SW . 48, Verlängerte Hedemannstratze 10, erfolgen , die
nichts anderes enthalten soll, als die kurze Anforderung
der gewünschten Meldescheine, die deutliche llnterschrift
mit genauer Adresse und Firmenstempel.

Sämtliche in den Meldescheinen gestellten Fragen sind
genau zu beantworten . ,

Weitere Mitteilungen dürfen die Meldescheine nicht
enthalten : auch dürfen bei Einsendung der Meldescheine
andere Mitteilungen demselben Briefumschläge nicht bei¬
gefügt werden.

Auf einem Meldeschein dürfen nur die Bestände eines
und desselben Eigentümers oder einer und derselben
Lagerstelle gemeldet werden.

Die Meldescheine sind ordnungsgemätz frankiert an das
Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SAG
48, Verlängerte Hedemannstratze 10, einzusenden. Auf
die Vorderseite der zur Uebersendung von Meldescheinen
benutzten Briefumschläge ist der Vermerk zu setzen: „Ent¬
hält Meldeschein für Nähfäden ".

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Aus¬
fertigung (Abschrift, Durchschlag, Kopie ) von dem Melden¬
den bei seinen Geschäftspapieren zurückzubehalten.

8 7-
t Must- r.

Muster der gemeldeten Vorräte sind nur auf besonderes
Verlangen dem Webstoffmeldeamt zü übersenden.

8 8.
Laigerbuch.

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen,

aus dem jede Aenderung der Vorratsmengen mewM l
tiger Gegenstände und ihre Verwendung erstchtlitzP
mutz. Soweit der Meldepflichtige bereits ein derailP
Lagerbuch führt , braucht er kein besonderes Lageibuch»
zurichten. Diejenigen Rähfaden , welche rn offenen U»
ac schäften zum Klein verkauf oder in Konfektions- »
sonstigen gewerblichen Betrieben zur Verarbeitung
liegen , sind zwar meldepflichtig , brauchen aber nicht»
bucht zu werden . ,

Beauftragten Beamten der Polizei - oder MmtM-
hörden ist jederzeit die Prüfung des LagerbuchesM
die Besichtigung der Räume zu gestatten , in denen a»
pflichtige Gegenstände sich befinden oder zu vermu.en ■

8 8-
Anfragen und Austriigtz.

Alle Anfragen und Anträge , welche diese
kanntmachung betreffen , sind an das Webstoffm«
zu richten.

Anfragen , welche die Herstellung von Nahsaden
fen, sind unmittelbar an die Kstegs -Rohstoff-Av ei
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums,
SW . 48 — nicht an das Webstoffmeldeamt — zu
und zwar , wenn sie Baumwoll -Nähfaden betreffen,
Sektion W. II , wenn sie Flachs -, Hanf - oder Ran"
faden betreffen , an Sektion W . III.

810 .
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 30. Dezembers
in Kraft.

Frankfurt (Main ) , 30. Dezember 1916.

Stellv. Generalkommando
18. Armeekorps.

Preise für Berren-Beflienung
ipren . . . . IHIk . —.20 I Kopfwäschen »» IRasieren

Haarschneiden
Barftschneiden

9»
99

.20

.50

.30
Karl

Kopfwäschen »
Preis -Erinässignny bei Karten zn 10 Nummern

Louijenflraße 87. Telefon 517.

Im 1.
ist in freier Lage eine der
ende geräumige 4 Ziwiner -^ ^ zkH
Balkon (und  allem sonstigen Z" ^
1. April 1917 ab zu vermieten.

Wilhelm Heun,



Spar- und Vorschutzkasse
zu Homburgv. d. Höbe.

Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.
Andenstraße No. 8

Giro-Lonto Dresdner Bank. Postfch-ckconto No. 588 Frankfurt a. M.

Geschäftskreis
nach den Bestirnmungen unserer Vereinsstatuten geordnet für die einzelnenGeschäftszweige.

Sparkassen-Verkehr
mit -4-, 0/ und 4°/ iqer Verzinsung beginnend mit dem und so. des Bionats
wü S /, /, und 4 /fiaVseMngungen für Rückzahlung n.

Scheck- und Ueberweisungs-Verkehr.
Versicherung von Wertpapieren gegen Rursverlust im Falle der

Auslosung.

Wechsel- Conto -(Lorrenl-und Darlehens -Verkehr
gegen Bürgschaft, Hinterlegung von Wertpapieren und sonstige Sicherstellung

Postscheck-Verkehr
unter No. SSS postsch-ck-mt Kuukfurt - ,n Mam.

An- und verkauf von Wertpapieren , wechfe 'n
in fremder Währung , Loupons und Sorten.

Aufbewahrung und Verwaltung von
Wertpapieren

gegen mäßige Vergütung.
Ti- Aufbewahrmig derD-M g-schi-h«« «»1--°» l-»«- <«* tchn«

Stahlpanzer-Eewolbe.
Erledigm« aller Mistig« » Ht • * & * % * * "  ® eW “"C’ ' unter den günstigsten Bedingungen.

Statuten und « -sch-stub-stimmung-n s,nd kog-n' r-t b-, unn erhaw.ch.

Nen! Achtung! Neu!
Waschen Sie mit Cdelweist , wird Ihre Wäsche blütenweiß.

Weil Edelweist ist über alles, drum kauft dasselbe gar bald Alles.
Edelweist ist ein Waschmittel für alle Zwecke, von großer Reinigungskraft und

staunender Wirkung.
Mil Edelweist wird verfahren wie mit Seife und ist restlos lösend.
Machen Sie einen Versuch und Sie werden dauernd davon beziehen.

Edelweist wird in Stücken von 125 Gramm geliefert und ist dasselbe zunt Preise von
15 Pfg das Stück dauernd bei mir zu haben.

> Auch Versand nach außerhalb in Post-Kollis von 36 Stück * 9 Pfd . netto, franko einsch.
Verpackung für 5 .— M unt-r Post-Nachnahme nach allen Richtungen.

FritzBuxbaum?LL Meder-Jngeltzeim
_ Alleiniger Vertreter für Ingelheim und Umgegend. --

NB. Edelweist ist nicht zu vergleichen mit den in marktschreiender Weise aiigebvle-
nen minderwertigen Seifen -Ersatzmitteln. D . O.

Versteigerungen
und Abschätzungen von Mobilien, Schäden aller Art, sowie sachgemässe Er¬

ledigungen von Pfandverkäufe , Nachlassen , Konkursen.
ferner Uebernahme ganzer Haushaltungen , Einzelmöbel gegen sofortige Abrech»

nung.
Lagerung und Aufbewahrung von Mobilien, Wertgegenstände etc. unter

günstigen Bedingungen übernimmt

August Herget,
Taxator und beeidigter Auktionator.

Bad Homburg v. d . Höhe . Elisabethenstrasse Nr. 43. Telefon 772.

Eiermamrs
Ba'ckpuluat*
von höchster \ _

Triebkraft |
1000 tach be- VSl _
stens bewährt ^ *

Taglöhner
n Gntzpntzer

gesucht
Heinrich Rompel,

Eisengießerei.

Druck und Verlag - er H»fbuchbru«erei C. I . Schick Solm.Jnh . tL. Freudenmunu

mumi
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